
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Amtliche Mitteilung Nummer 01  Jänner 2020 
 

 
 
 
 
 

Liebe Atterseerinnen!  
Liebe Atterseer!  
Liebe Jugend!  

 

 

STELLENAUSSCHREIBUNG  
 

FÜR DIE KOMMENDE SOMMERSAISON SUCHEN WIR ZUR VERSTÄRKUNG  
UNSERES TEAMS IM ERLEBNISBAD: 

 
 

EINE/N HILFSBADEMEISTER/IN 

BESCHÄFTIGUNGSDAUER: Anfang Juli bis Ende August 2020 Vollbeschäftigung mit Wochenenddienst 

AUFGABENBEREICH: Hilfsbademeister und Unterstützung des diensthabenden Bademeisters in der 

Beobachtung der Badtechnik 

VORAUSSETZUNGEN: Mindestalter 18 Jahre, Erste-Hilfe-Kurs, Rettungsschwimmkurs 

ENTLOHNUNG: OÖ.GDG, GD 21, Bruttolohn/Monat: ca. € 1.976,20 

 
 
 

ZWEI KASSENBEDIENER/INNEN  

BESCHÄFTIGUNGSDAUER: Mitte Mai bis Mitte September 2020,  

23 Stunden pro Woche mit Wochenenddienst 

 Anfang Juli bis Ende August 2020,  
28 Stunden pro Woche mit Wochenenddienst 

AUFGABENBEREICH: Eintrittsbereich Kassa 

ENTLOHNUNG:  OÖ.GDG, GD 20, Bruttolohn/Monat: ca. € 2.043,00 (Basis Vollbeschäftigung) 

 
 

Bewerbungen richten Sie bitte bis längstens Freitag den 06. März 2020 um 12:00 Uhr 
an das Gemeindeamt Attersee am Attersee, 4864 Attersee am Attersee, Nußdorferstraße 15 

E-Mail: gemeinde@attersee.ooe.gv.at,  
Ansprechperson: Amtsleiter Mag. Gerd Ratschmann, Tel.: 07666 7755 72 
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Kehrmaschine 
 

Die Kehrmaschine wird von 30. März bis 01. April 2020 die Gemeindestraßen reinigen. 
 

Es werden daher alle Hausbesitzer ersucht, 
den Splitt von den Gehsteigen auf die Straße zu kehren! 

 

Vielen Dank! 
 

 
Heizkostenzuschuss des Landes OÖ  - Aktion 2019/2020 

 
Wer wird gefördert? 

Sozial bedürftige Personen, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haushalt/der 
Wohnung lebenden Personen die Einkommensgrenze nicht übersteigt. 

 

Diese Einkommensgrenzen betragen für:      

o Alleinstehende: 933,06 Euro  

o Alleinstehende (erhöhter Einzelrichtsatz): 1.048,57 Euro    

o Ehepaare/Lebensgemeinschaften: 1.398,97 Euro    

o je Kind: 173,04 Euro  

Bei Haushaltsgemeinschaft von Eltern(teilen) mit erwachsenen, selbsterhaltungsfähigen Kindern ist für jedes 

"Kind" die für eine alleinstehende Person festgelegte Einkommensgrenze von 933,06 Euro anzuwenden. 

 

Was wird gefördert? 

Heizkosten für die Heizperiode 2019/2020, gleichgültig mit welchem Energieträger die Wohnung beheizt wird. 

 

Wie wird gefördert? 
Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses für die Heizperiode 2019/2020 in Höhe 
von 152 Euro pro Haushalt, wenn das Haushaltseinkommen unter den festgesetzten Einkommensgrenzen 
für die soziale Bedürftigkeit liegt. 
 
 

Das Ansuchen um Zuerkennung des Heizkostenzuschusses ist beim zuständigen Wohnsitzgemeindeamt 
(Hauptwohnsitz) einzubringen. Dort erhalten Sie auch nähere Informationen zur Antragstellung.  
Das entsprechende Formular erhalten Sie am hiesigen Gemeindeamt bzw. zum Download auf unserer 
Gemeindehomepage unter www.gemeinde.attersee.ooe.gv.at  
 

Die Antragstellung hat in der Zeit von 7. Jänner 2020 bis spätestens 17. April 2020 zu erfolgen. 
Für sämtliche Anträge gelten die Einkommensverhältnisse des Jahres 2019, wobei für die Festlegung der 
Einkommensgrenzen die Ausgleichszulagenrichtsätze des Jahres 2019 (nicht 2020) heranzuziehen sind. 
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